
Am Gericht

Der Sadist vom 
Sihlquai-Strich
Wie kaum ein anderer verkörpert er das Bild des ruchlosen 
Zuhälters und Menschenhändlers. Er trieb sein Unwesen am 
Zürcher Sihlquai – und sitzt seit elf Jahren im Gefängnis. Nun 
bittet er um einen Lebensabend in Freiheit.
Von Brigitte Hürlimann, 28.08.2019

Ort: Bezirksgericht Zürich
Zeit: 20. August 2019, 9 Uhr
Fall-Nr.: DA180003
Thema: Gesuch um bedingte Entlassung

Am 26. August 2013 wird der berüchtigte Strassenstrich am Stadtzürcher 
Sihlquai geschlossen und gleichzeitig der neue Strichplatz auf einer Bra-
che in Altstetten erö:netx mit AutoboRen, einer Pundstrecke für die Freier, 
einer Baracke mit Betreuungsangebot, Kausenecke, Ta:eemaschine, Du-
sche und Garderobe für die Krostituierten. Es handelt sich um ein schwei-

REPUBLIK republik.ch/2019/08/28/der-sadist-vom-sihlquai-strich 1 / 4

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2019/08/28/der-sadist-vom-sihlquai-strich


zerisches Novum, und es ist bis heute der einzige im Land geblieben. Der 
Strichplatz liegt am Pande der Stadt, eingeklemmt zwischen Autobahn und 
Vramgleis, gut versteckt hinter Sichtschutzwänden. Es sind ganz andere 
jerhältnisse als damals am zentral gelegenen Sihlquai-Strich, wo Oeder-
mann rasch hingehen und ein bisschen gucken konnte.

Ib sich die Situation für die SeRarbeiterinnen mit der Schliessung verbes-
sert hat, ist umstritten. Der Sihlquai-Strich war im Hn- und Ausland be-
kannt, er bot Sto: für Spiel«lme und unzählige Medienberichte. Neugierige 
und potenzielle Tunden strömten in Scharen heran – und mit ihnen auch 
die Zuhälter- und Menschenhändlerbanden. Mit zwei gross angelegten Hn-
terventionen versuchten Kolizei und Staatsanwaltscha», den Ausbeutern 
das 5andwerk zu legen. 2008 war es die Aktion 4Gold«ngery, 2010 die Ak-
tion 4Klutoy. Beide Massnahmen führten zu Dutzenden von jerha»ungen 
und später zu Strafverfahren, Anklagen, Strafprozessen und jerurteilun-
gen.

Der Mann, der am härtesten von allen bestra» wurde, ist heute (0 Jahre alt 
und schmort seit 11 Jahren im Gefängnis. Er ist den Strafverfolgern im Pah-
men der 4Gold«ngery-Aktion ins Netz gegangen. Der mehrfach und auch 
einschlägig vorbestra»e ungarische Pom wurde vom Zürcher Ibergericht 
zu einer Freiheitsstrafe von 1) Jahren verurteilt und verwahrtx unter an-
derem wegen quali«zierter jergewaltigung, gewerbsmässigen Menschen-
handels, Förderung der Krostitution, Gefährdung des Lebens, Törperver-
letzung, Drohung, Nötigung – und so weiter und so fort.

Nur bei ihm sprachen die Pichter von einem beispiellos sadistischen und 
grausamen jorgehen. Er ist zum S mbolbild des skrupellosen Sihlquai-Zu-
hälters geworden. Der Mann drangsalierte ein halbes Dutzend Landsfrau-
en, schickte sie auf den Strich, liess sie schu»en, nahm sie aus, quälte und 
bedrohte sie. Besonders schlimm ging er gegen seine damalige Freundin 
vor. Sie hatte am meisten unter ihm zu leiden.

Und heute bittet er also hö ich um die bedingte Entlassung aus dem Straf-
vollzug. Er habe zwei Drittel seiner Strafe abgesessen und sich im jollzug 
wohlverhalten, macht er geltend. Ausserdem sei er gesundheitlich ange-
schlagenx ein chronisches Lungenleiden, das ihn allerdings nicht vom Pau-
chen abhält. Die paar Jahre, die ihm noch blieben, sagt er, wolle er in Ungarn 
verbringenx und zwar deliktfrei, das schwöre er. Hn Ungarn müsse er ohne-
hin nochmals ins Gefängnis. Falls er dort lebend wieder rauskäme, würde 
er gerne ein paar letzte Jahre mit der Familie verbringen.

Der zweifache Grossvater wird in Fuss- und 5andfesseln vor Gericht ge-
führtx ein klappriger, alter Mann, der gut und gerne zwanzig Jahre älter 
wirkt. Er trägt einen spitzen, weissgrauen Bart, einen schwarzen Anzug und 
Brille, akkurat und kurz geschnittene 5aare. Wüsste man nicht, wer vor 
einem steht, man würde ihn für einen pensionierten Kapeteristen halten. 
Die Jahre im Gefängnis haben ihn vorzeitig altern lassen, und eben, seine 
Lungenkrankheit. Doch was er seinen Landsfrauen angetan hat, ist unbe-
schreiblich.

Dass er ein Gesuch um bedingte Entlassung stellt, ist sein gutes Pecht, das 
ist gesetzlich so vorgesehen – auch dann, wenn zusätzlich zur Freiheits-
strafe noch eine jerwahrung angeordnet wurde. Hn dieser Tonstellation 
gelten Oedoch besonders strenge joraussetzungen. Das Bundesgericht ver-
langt, es müsse eine 4hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich der jer-
urteilte in der Freiheit wohlverhalten wirdy.
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Das jerhältnis zwischen Freiheitsstrafe und jerwahrung ist eine kni ige 
Angelegenheit. Die jerwahrung ist keine Strafe, sondern eine Massnahmex 
Sie hat einen sichernden, nicht einen strafenden Zweck. Es geht darum, die 
Bevölkerung zu schützen und Pückfälle zu vermeiden. Darum ist bei der 
jerwahrung – anders als bei der Freiheitsstrafe – das Ende nicht abseh-
bar. Es handelt sich um eine Massnahme mit open end, was für die Betrof-
fenen schwer erträglich ist. Die Kerspektive auf ein Leben ausserhalb von 
Gefängnismauern ist klein, denn in der Schweiz werden jerwahrte nur sel-
ten wieder in die Freiheit entlassen. Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölke-
rung, der absurde  Wunsch nach Nullrisiko im Umgang mit Stra»ätern, hat 
jorrang.

Hm Schweizer Strafrecht gilt, dass zuerst die Freiheitsstrafe verbüsst wer-
den muss, erst dann beginnt die jerwahrung. Doch stellt sich im Laufe des 
Strafvollzugs heraus, dass die joraussetzungen für eine jerwahrung nicht 
mehr gegeben sind weil der Hnsasse nicht mehr gefährlich ist , darf sie nicht 
vollzogen werden. Der Sonderfall einer bedingten Entlassung, wenn gleich-
zeitig noch eine jerwahrung angeordnet wurde, ist in Artikel 6) Absatz 3 
des Strafgesetzbuches geregelt. 

Der (0-Oährige Ungar beteuert vor dem Bezirksgericht Zürich, die joraus-
setzungen für eine bedingte Entlassung seien bei ihm erfüllt. Er habe sei-
ne Lehren gezogen und keine Energie mehr für kriminelle 5andlungenx 
4Wenn ich auch nur ein Zündhölzchen stehlen würde, ich müsste erneut 
mit einem strengen Urteil rechnen. Hch würde nicht mehr lebend aus dem 
Gefängnis kommen, darüber bin ich mir im Tlaren.y Den schlimmsten jor-
wurf, die quali«zierte jergewaltigung seiner Freundin, anerkennt er bis 
heute nicht. Er habe es nicht getan, meint er vor Gericht, und er werde des-
halb auch in fünfzig Jahren nichts anderes dazu sagen können.

Das dreiköp«ge Gerichtsgremium unter dem jorsitz von Sebastian Aepp-
li hört den Hnsassen an, hört auch den Antrag von Staatsanwalt Urs 5ub-
mann, der von einer bedingten Entlassung des Zuhälters nichts wissen will, 
ebenso wenig wie das Zürcher Amt für Justizvollzug. Nach einer geheimen 
Beratung weisen die Pichter das Gesuch ab – ein Pesultat, das nicht über-
rascht. Es bedeute, erklärt Aeppli dem Mann, der in Fussfesseln vor ihm 
steht nur die 5andfesseln werden ihm während der jerhandlung abge-
nommen , dass er seine Strafe absitzen müsse. Das dauere bis zum (. De-
zember 2022. Danach werde geprü», ob die joraussetzungen für eine jer-
wahrung noch vorlägen.

Das Gericht stützt sich bei seinem Beschluss auf zwei ERpertisenx ein 
ps chiatrisches Gutachten von Elmar 5aberme er und eine Stellungnahme 
der Fachkommission des Istschweizer Strafvollzugskonkordats. Der Gut-
achter diagnostiziert beim Zuhälter eine dissoziale Kersönlichkeitsstörung 
mit ps chopathischen Merkmalen. Er übernehme keine jerantwortung, 
zeichne sich durch einen Empathiemangel aus, tendiere zu Bagatellisie-
rung und ERternalisierung. Aktuell, so 5aberme er, bestehe keine hohe 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Mann in Freiheit wohlverhalten 
werde. jielmehr sei damit zu rechnen, dass er seine früheren Aktivitäten 
im kriminellen Milieu wieder aufnehme, nicht zuletzt, um sich seinen Le-
bensunterhalt zu «nanzieren.

Gleich pessimistisch fällt die Stellungnahme der Fachkommission aus. Sie 
hält fest, dass der Pom früh mit dem Delinquieren begonnen habe, zu-
sammen mit anderen Familienmitgliedern, und dass die Triminalität als 
ein eingeschli:enes jerhaltensmuster bezeichnet werden müsse. Gezwei-
felt wird allenthalben auch an der Peue und Einsicht des jerurteilten. Nur 
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ein knappes Jahr lang hat er Zahlungen an die Ipferhilfe geleistet – zwanzig 
Franken pro Monat – und diese dann wieder eingestellt.

Der amtliche jerteidiger, Johannes 5elbling, versucht vergebens, die bei-
den ERpertisen zu entkrä»en. Er betont, dass nicht eine zeitnahe Entlas-
sung zur Diskussion stehe, sondern die Auslieferung nach Ungarn, wo der 
Mann eine mehrOährige Freiheitsstrafe abzusitzen habe. Es werde wohl 
noch zehn Jahre dauern, bis er tatsächlich in die Freiheit komme, dann sei 
er ein alter Mann und nicht mehr rückfallgefährdet. Es seien seinem Man-
danten noch ein paar LebensOahre im Treise der Familie zu gönnen.

Hn der ersten Krozessrunde unterliegt der jerteidiger mit seinem Antrag. 
Doch er wird den Beschluss des Bezirksgerichts an die nächste Hnstanz, ans 
Ibergericht, ziehen. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen, die Er-
eignisse rund um den Sihlquai-Strich werden die Gerichte weiterhin be-
schä»igen. So schnell wird man diese Episode nicht ad acta legen können. 
Auch wenn am Sihlquai seit sechs Jahren nichts, aber rein gar nichts mehr 
an die damaligen Zeiten erinnert.

Illustration Friederike Hantel
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